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Der Begriff der Kultur ist noch unschärfer als derjenige des Rechts. Zu Beginn des
20. Jahrhunderts konnte der Kulturbegriff als normativer Kampfbegriff etwa gegen
die französische »Zivilisation« dienen. Ein halbes Jahrhundert später waren
»Kulturindustrie« (Horkheimer/Adorno) oder »affirmative Kultur« (Marcuse)
Gegenstand kritischer Analyse. Heute ist der Kulturbegriff durch inflationären und
vieldeutigen Gebrauch verwässert. Das Spektrum reicht von »Multikulturalität« und
»interkultureller Vermittlung« über »Alternativ-, Pop-, Medien-, Alltags-« oder
»Unternehmenskultur« bis zur »Netz-« und »Industriekultur«. Der Schriftsteller
Eckhard Henscheid hat ironisch 756 Kulturen identifiziert. [1]Eckhard Henscheid, Alle
756 Kulturen: eine Bilanz, 2001. Als soziologischer Klassiker gilt A. L. Kroeber/Clyde
Kluckhohn, Culture, A Critical Review of Concepts and Definitions, Cambridge Mass.
1952. … Continue reading Doch ähnlich wie beim Recht muss man gar nicht mit
einer Definition beginnen. Meistens weiß man auch so, was gemeint ist.
Das Recht ist Teil der Gesellschaft und damit in deren Kultur eingebettet. Das ist
eigentlich eine Trivialität, und ebenso selbstverständlich sollte es sein, dass das
Recht seinerseits einen Teil dieser Kultur bildet. Aber Trivialitäten sind langweilig,
und gelegentlich werden sie vergessen oder verdrängt, so auch, wenn man sich zu
intensiv nur mit dem einen oder dem anderen beschäftigt, die wechselseitige
Bedingtheit von Kultur und Recht. Dann wird früher oder später eine Wende
ausgerufen, nach dem linguistic turn und dem pictorial turn nun auch der cultural
turn. Um 1980 war noch alles Struktur und Funktion. Heute ist alles Kultur. Nicht
wenige Juristen und Rechtssoziologen sind mit einem geradezu heroischen Willen
zur Interdisziplinarität bemüht, die Deutungshoheit über Begriffe ihres Faches an
die Kulturwissenschaften abzutreten.
Eine erste kulturalistische Wende in den Human- und Sozialwissenschaften gab es
schon am Anfang des 20. Jahrhunderts. Sie ist mit den Namen wie Sigmund Freud
oder Aby Warburg verknüpft. Ähnlich wie die Rechtssoziologie gab und gibt es auch
eine Kultursoziologie. Auch sie beruft sich auf große Namen wie Max Weber oder
Georg Simmel. In die Ahnenreihe gehört auch der als Rechtssoziologie bekannte
Theodor Geiger. Von Geiger stammt der in diesem Zusammenhang wichtige Begriff
der repräsentativen Kultur. Sie ist das Gegenstück zur anonymen Volkskultur, deren
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Bestände sich – vergleichbar der Sprache oder dem Gewohnheitsrecht – formlos
vererben und sich dabei laufend verändern. Dadurch unterscheidet sie sich von der
(von Geiger so genannten) substanziellen Kultur, die sich aus individualisierbaren
Werken zusammensetzt und in ihrer Summe die repräsentative Kultur ausmacht.

»Diese substanzielle Fassung des Kulturbegriffs entspricht unserem
Kulturstil selbst. Sie ist Ausdruck dafür, dass unsere Zeit im Zeichen einer
Repräsentativ-Kultur steht. Damit ist gemeint, dass aufgespeicherte
Kulturbestände, deren jegliches Stück einem – bekannten oder
unbekannten—Urheber zugeschrieben wird, ›die Kultur der Epoche‹
repräsentieren.« [2]Theodor Geiger, Aufgaben und Stellung der Intelligenz
in der Gesellschaft, 1949, 2.

Repräsentative Kultur ist Hochkultur. Sie stellt die hegemonialen Muster für die
Deutung der sozialen Wirklichkeit bereit.

»Repräsentative Kultur … entwickelt sich in allen arbeitsteiligen
Gesellschaften, sobald eine spezifische Gruppe oder Schicht entsteht, die
sich auf Erhalt und Tradierung der immateriellen Kultur, der
ursprungssagen, der Mythen, der Religion, der Riten und des kollektiven
Gedächtnisses, spezialisiert. Sie entwickelt den Deutungsrahmen des
Alltagshandelns fort, baut neue Ereignisse (Naturkatastrophen, Kriege) in
den alten Rahmen ein, legitimiert oder delegitimiert politische Herrschaft
und kann auf Anerkennung ihrer Sinndeutungen rechnen. Repräsentative
Kultur entwickelt also notwendig einen Anspruch auf Geltung, der über die
unmittelbare Trägerschicht hinausreicht.« [3]Clemens Albrecht, Wie Kultur
repräsentativ wird: Die Politik der Cultural Studies, in: Udo Göttlich u. a.
(Hg.), Populäre Kultur als repräsentative Kultur, Die Herausforderung der
Cultural … Continue reading

Protagonisten sind Geisteswissenschaftler, Künstler, Literaten und Journalisten,
Intellektuelle und Kulturschaffende, wie man sie anerkennend oder abschätzig
nennen mag. Die Trägerschicht dieser Kultur ist aber viel breiter. Man hat sie oft mit
dem Bürgertum identifiziert. Bürgerliche Kultur, wie sich sie in Bildung und Habitus
äußert, wurde damit – als Kultur der herrschenden Klassen – neben der Stellung der
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Menschen im Produktionsprozess zu einem Merkmal der sozialen Schichtung.
Die neue Wende zur Kultur ging in den 60er Jahren von amerikanischen und
britischen Anthropologen aus. Sie wurde angetrieben von der politischen Forderung,
sich nicht länger auf das Studium der Objektivierungen menschlichen »Geistes« in
Geschichte, Literatur und Künsten zu kaprizieren, sondern die pluralen
Ausdrucksformen von a priori gleichberechtigten Kulturen anzuerkennen. Mit Kritik
an der »Hochkultur« verband sich die Hoffnung auf ein subversives Potential der
»Subkulturen«. Anthropologie und Ethnologie, die sich bislang auf »fremde«
Kulturen beschränkt hatten, beobachteten nun die eigene Gesellschaft und
erschlossen sich so mit den cultural studies neue Gegenstandsbereiche. Das
geschah mit dem politischen Anspruch, Felder sozialer Ungleichheit zu entdecken,
die überkommene Unterscheidung zwischen Hochkultur und Popularkultur
aufzubrechen und den Kampf um Bedeutungen zu analysieren.
Auch in Europa wurde den 1990er Jahren »Kultur« zum Leitbegriff für die Geistes-
und Sozialwissenschaften. Hier fehlt ihm allerdings der starke kritisch-politische
Angriffsgeist. Die Geistes- und Sozialwissenschaften stehen unter einem
erheblichen Legitimationsdruck. Mit einer Neuorientierung als Kulturwissenschaften
hoffen sie, sich die Überlebensfähigkeit zu sichern. Daraus hat sich eine
merkwürdige Eigendynamik ergeben. Während die cultural studies mit einem
kritischen Impetus gestartet waren, geht es heute um Studiengangsplanung und
Berufsorientierung akademischer Abschlüsse im Sinne der ökonomischen
Verwertbarkeit kultureller Kenntnisse oder gar um die Möglichkeiten der
Wirtschaftsförderung durch Kultur. Vor allem aber ermöglicht die Hinwendung zu
»Kultur« eine beinahe beliebige Erweiterung des Gegenstandsbereichs der Geistes-
und Sozialwissenschaften. Als Kulturwissenschaften fühlen sie sich für alles
zuständig, auch für das Recht. Sozusagen als Gegenleistung gibt es ein dreifaches
Versprechen:
1. Aus dem Abbau der Disziplingrenzen soll eine Perspektiven-erweiterung
resultieren.
2. Es sollen neue Themenfelder eröffnet werden.
3. Eine neue Methode soll die »kulturellen Differenzerfahrungen« der Moderne
erschließen.
Die Versprechen klingen gut. Aber nach zwanzig Jahren Kulturwissenschaft ist die
Bilanz für die Rechtssoziologie gemischt.
Als Disziplin mit institutioneller Basis und Organisation gab es die Rechtssoziologie
eigentlich nie. Sie wurde und wird in der Hauptsache von Juristen und in der
Nebensache von Soziologen und vielen anderen betrieben. Rechtssoziologie war
immer schon in dem Sinne interdisziplinär, dass in ihrem Namen Juristen ihre
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Disziplingrenzen überschritten haben. Viel zu öffnen gibt es also gar nicht. Immer
schon waren zur Rechtssoziologie alle eingeladen, die sich für das Recht
interessieren. Als Kulturwissenschaft verkleidet haben nun mehr oder weniger alle
geisteswissenschaftlichen Disziplinen, etwa Literaturwissenschaft,
Kunstwissenschaft, Medienwissenschaft und andere mehr das Recht entdeckt.
Dagegen ist nichts einzuwenden. Problematisch sind aber Bestrebungen, auf die
Selbstbenennung des Faches als Rechtssoziologie zu verzichten und nach dem
amerikanischen Vorbild von »Law & Society« nur noch von (Forschungen über)
»Recht und Gesellschaft« zu sprechen. Die Öffnung der Rechtssoziologie gegenüber
der Kulturwissenschaft führt damit zu ihrer Selbstauflösung. Auch das wäre nicht
weiter schlimm, wenn dafür etwas gewonnen würde. Doch im Gegenteil, gewonnen
wird wenig, aber es geht viel verloren. (Fortsetzung folgt.)
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